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Regeste

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Gegen kantonal letztinstanzliche Verantwortlichkeitsentscheide gemäss Art. 5 SchKG steht
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen (zur bis dahin bestehenden Kontroverse äussert
sich ausführlich: BGE 126 III 431 E. 2c S. 435 ff.); auf diese ist einzutreten.

E. 2.1
Das Verwaltungsgericht hat die vom Kanton Bern erhobene Verjährungseinrede verworfen.
In der Sache selbst hat es die Auffassung vertreten, die den Verkauf der Mischfutteranlage
betreffenden Handlungen seien, obwohl teilweise vor der Konkurseröffnung erfolgt, dem
Vorsteher des Konkursamtes als Amtshandlungen zuzurechnen und der beklagte Kanton
dafür zu behaften. Der Grundpfandgläubigerin stehe jedoch einzig eine pfandgesicherte
Forderung, nicht die verpfändete Sache selbst zu; eine Schädigung der Liegenschaft könne
deshalb nur das Haftungssubstrat schmälern und einen höheren Pfandausfall bewirken. Ein
allfälliger Schaden der Grundpfandgläubigerin könne somit einzig in der Differenz
zwischen dem tatsächlich erzielten und jenem Verwertungserlös bestehen, der ohne
vorherige Entfernung von Bestandteilen mutmasslich erzielt worden wäre. Im vorliegenden
Fall sei ein solcher Schaden zu verneinen, da die Bank X.________ die Liegenschaft vor
der Steigerung gar nie besichtigt und Fr. 400'000.-- in Unkenntnis geboten habe, dass die
Mischfutteranlage entfernt worden sei. Der effektiv bezahlte Preis entspreche deshalb dem
hypothetischen, den die Bank geboten hätte, wenn die Anlage nicht entfernt worden wäre,
und bei diesem Ergebnis könne offen gelassen werden, ob diese in sachenrechtlicher
Hinsicht überhaupt ein Bestandteil der Liegenschaft gewesen sei. In ihrer Eigenschaft als
Grundpfandgläubigerin könne die Bank X.________ auch hinsichtlich des Verkaufspreises
der Mischfutteranlage keinen Schaden nachweisen. Dieser sei anhand einer von der
Konkursverwaltung in Auftrag gegebenen Schätzung eines Mühlebauers sowie in
Berücksichtigung der entstehenden Aufwendungen festgelegt worden. Da in den
Steigerungsbedingungen und beim Zuschlag jegliche Gewährleistung wegbedungen worden
sei, könne die Bank X.________ ebenso wenig in ihrer Eigenschaft als Bieterin einen
Schaden geltend machen; sie habe es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie die Liegenschaft
nicht besichtigt und sie deshalb in der Annahme ersteigert habe, in der Liegenschaft sei eine
Mühlanlage installiert. Ergänzend hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, die entfernte
Mischfutteranlage sei für die Bank X.________ als Erwerberin der Liegenschaft Nr. 827
ohnehin wertlos geworden, nachdem ein anderer Interessent den Zuschlag für das
Grundstück Nr. 204 mit den Silos erhalten habe.



E. 2.2
Die Bank X.________ stellt sich in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den
Standpunkt, es gehe nicht an, ihr die unterbliebene Besichtigung der ersteigerten
Liegenschaft anzulasten und sich auf die Wegbedingung der Haftung in den
Steigerungsbedingungen zu berufen. Als Grundpfandgläubigerin kenne sie die Liegenschaft
und es sei schliesslich der Konkursbeamte gewesen, der in widerrechtlicher Weise
Bestandteile herausgerissen und separat verschleudert habe, ohne sie zu orientieren. Unter
diesen Voraussetzungen bestehe der Schaden in der objektiven Wertverminderung des
Grundpfandes, die gemäss Gutachten A.________/B.________ Fr. 1'880'000.-- betrage.
Realistischerweise müsse man aber wohl von den Wiederherstellungskosten ausgehen, die
gemäss Gutachten mindestens Fr. 900'000.-- betrügen. Dies decke sich in etwa mit der
Schätzung von C.________ vom Lagerhaus D.________, der die Wiederherstellungskosten
mit ca. Fr. 1'000'000.-- beziffert habe. Eine Umnutzung sei kaum möglich oder jedenfalls
nur mit einem Aufwand von mehreren hunderttausend Franken zu realisieren, weil das
Gebäude als Mühle konzipiert sei.

E. 2.3
Der Beschwerdegegner bestreitet in seiner Vernehmlassung, dass die Mischfutteranlage ein
Bestandteil des Grundstücks gewesen sei. Zum einen habe sie sich leicht demontieren und
in einem anderen Betrieb weiterverwenden lassen, zum anderen habe es sich, was
namentlich die Zeugenaussage des Mühlebauers E.________ bestätigt habe, ohnehin um
einen wertlosen Maschinenteil bzw. um Schrott gehandelt, nachdem die früheren Organe
der Y.________ die Würfelpresse und damit den wertvollen Teil der Maschinenanlage
verkauft hätten. Im Übrigen lasse sich das Grundstück Nr. 827 gar nicht mehr als Mühle
nutzen, weil es die Beschwerdeführerin versäumt habe, das andere Grundstück mit den
betriebsnotwendigen Silos zu erwerben. Schliesslich zeige das Gutachten
A.________/B.________, dass im Zuge der Liberalisierung in der Futtermittelbranche
Grossbetriebe den Markt abdeckten und kleine wie die Y.________ gar nicht mehr gebaut
würden bzw. bestehende ums Überleben kämpften. Die Zeugen F.________ und
G.________ sowie E.________ hätten denn auch übereinstimmend ausgeführt, dass der
erneute Betrieb einer Futtermühle in Z.________ nicht in Frage komme. Nicht einzusehen
sei schliesslich, weshalb nicht für alle Bieter die gleichen Steigerungsbedingungen gelten
sollen.

E. 3.1
Gemäss Art. 5 SchKG haftet der Kanton für den Schaden, den Beamte, Angestellte und ihre
Hilfspersonen bei der Erfüllung der Aufgaben, die ihnen das Gesetz zuweist, widerrechtlich
verursachen. Zur Auslegung des Schadenbegriffs im Bereich der öffentlich-rechtlichen
Haftung ist auf die privatrechtlichen Grundsätze des Haftpflichtrechts und die einschlägige
Rechtsprechung zurückzugreifen ( BGE 107 Ib 160 E. 2 S. 162; Entscheid 5C.124/1999
vom 29. Juni 2000, E. 2b). Die Bank X.________ klagt in ihrer Eigenschaft als
Grundpfandgläubigerin aus eigenem Recht auf Ersatz des ihr unmittelbar entstandenen
Schadens. Dies setzt voraus, dass das fehlbare Organ gegen Bestimmungen verstossen hat,
die ausschliesslich dem Gläubigerschutz dienen, oder dass die Schadenersatzpflicht auf
anderen widerrechtlichen Amtshandlungen gründet (vgl. BGE 110 II 391 E. 1 S. 393; 122
III 176 E. 7b S. 190; 125 III 86 E. 3a S. 88; 127 III 374 E. 3b S. 377). Sollte es sich bei der
Mischfutteranlage um einen Bestandteil des Grundstücks Nr. 827 oder allenfalls um von der
Pfandhaft erfasste Zugehör gehandelt haben - die Vorinstanz hat diese Frage ausdrücklich



offen gelassen -, wären die widerrechtlichen Handlungen des Konkursbeamten
grundsätzlich geeignet, einen Haftungsanspruch der Grundpfandgläubigerin im genannten
Sinn zu begründen (vgl. Leemann, Berner Kommentar, N. 15 zu Art. 809 ZGB ; näheres
siehe nachfolgend E. 3.2). Umgekehrt wäre von vornherein keine schädigende Handlung
ersichtlich, wenn die Mischfutteranlage nach dem Entfernen der Würfelpresse durch die
damaligen Organe der Y.________ nur noch entsorgungsbedürftigen Schrott dargestellt
hätte. Indes bedarf es keiner definitiven Klärung dieser Fragen durch Rückweisung an die
Vorinstanz, weil jene die Klage mit anderen, je eigenständigen und überzeugenden
Begründungen abgewiesen hat.

E. 3.2
Vorweg ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin ausdrücklich nicht einen allfälligen
Schaden in ihrer Eigenschaft als (allenfalls zu kurz gekommene bzw. getäuschte) Bieterin
und Erwerberin, sondern allein denjenigen geltend macht, den sie als
Grundpfandgläubigerin angeblich erlitten hat (Klage, S. 9). Ausgehend von dieser
verbindlichen Umschreibung des Streitgegenstandes (vgl. Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Bern 1984, S. 109) hat das Verwaltungsgericht zu Recht
erkannt, ein allfälliger Schaden würde in der Differenz zwischen dem Verwertungserlös mit
und demjenigen ohne schädigende Einwirkung bestehen. Dies folgt begriffsnotwendig aus
dem Wesen des Pfandrechts: Als blosses Sicherungsrecht, als unter gesetzlicher
Suspensivbedingung stehendes Wertrecht (Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich 1995, S. 816) bleibt das Pfandrecht latent, solange der
Schuldner seinen Verpflichtungen aus dem Forderungsverhältnis nachkommt. Erst und nur
im Fall ausbleibender Rückzahlung der gekündigten Pfandforderung mit anschliessender
Betreibung oder im Konkursfall realisiert sich das Pfandrecht, indem es dem
Pfandgläubiger den wertmässigen Zugriff auf das Grundpfand durch Befriedigung aus dem
Steigerungserlös ermöglicht ( Art. 816 Abs. 1 ZGB für das Grund- und Art. 891 Abs. 1
ZGB für das Faustpfand). Aus diesem Grund verschafft die Schädigung des pfandbelasteten
Grundstücks vorerst einzig dem Eigentümer und damit dem Grundpfandschuldner einen
Anspruch gegen den Schädiger, während das latente Recht dem Grundpfandgläubiger bei
eingetretener Wertverminderung des Pfandobjektes nur erlaubt, vom Schuldner die
Sicherstellung seiner Ansprüche oder die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
zu verlangen ( Art. 809 Abs. 1 ZGB ). Ein allfälliger Schaden des Grundpfandgläubigers
manifestiert sich erst bei der Verwertung des Grundstücks (vgl. Leemann, a.a.O., N. 15 zu
Art. 809 ZGB ) und auch dann nur, wenn seine Deckungsquote kleiner ist als sie es ohne
schädigende Einwirkung gewesen wäre. Da es folglich um die Differenz von
Liquidationswerten geht, ist es bereits vom Ansatz her verfehlt, die Differenz zwischen
(angeblichen) Realwerten als Schaden einzuklagen. Noch weniger taugen (angebliche)
Wiederherstellungskosten als Schadenbasis, denn diese beträfen wenn schon den
Ersteigerer des Grundstücks, nicht den Grundpfandgläubiger. Vielmehr stellt sich die Frage,
wie hoch der Liquidationswert der Liegenschaft mit der entfernten Mischfutteranlage
gewesen wäre. Die Antwort gibt die Beschwerdeführerin gleich selbst, indem sie als
Bieterin an der öffentlichen Steigerung das Höchstangebot von Fr. 400'000.-- gemacht hat
in der Meinung, die umstrittene Anlage sei noch vorhanden. Das Verwaltungsgericht hat
deshalb erwogen, die Entfernung der Mischfutteranlage habe sich gar nicht auf den
Zuschlagspreis ausgewirkt und insofern sei der Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als
Grundpfandgläubigerin kein Schaden entstanden. Inwiefern damit Bundesrecht verletzt sein
soll, ist nicht ersichtlich.



E. 3.3
Das Verwaltungsgericht hat einen Schaden der Beschwerdeführerin noch mit einer zweiten
Begründung verneint: Nach seinen unbestrittenen Feststellungen - die offensichtlich auf KB
14 sowie auf der Zeugenaussage von H.________ basieren - kann auf der ersteigerten
Liegenschaft objektiv gar keine Mühle (mehr) betrieben werden, weil es die
Beschwerdeführerin versäumt hat, gleichzeitig auch die Parzelle Nr. 204 mit den
betriebsnotwendigen Silos zu erwerben. Vor diesem Hintergrund konnte sich die
Entfernung der Mischfutteranlage gar nicht schädigend auswirken und es spricht für sich,
dass die Klägerin in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde diese eigenständige (Alternativ-)
Begründung des Verwaltungsgerichts völlig ausblendet. Abschliessend sei auf die
Erwägung im angefochtenen Entscheid verwiesen, dass die Mühle gemäss Gutachten
A.________/B.________ ohnehin nicht mehr wirtschaftlich hätte betrieben werden können,
da in der näheren Umgebung diverse Betriebe den Nischenmarkt abdecken und die Anlage
für die konventionelle Futterfabrikation aus heutiger Sicht zu klein wäre. Es ist nicht dem
Beschwerdegegner und auch nicht dem Handeln seiner Organe zuzuschreiben, wenn die an
der öffentlichen Steigerung gemachten Angebote im Zuge der Entwicklung in der
Futtermittelbranche deutlich unter dem seinerzeitigen Schätzpreis lagen.

E. 4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz einen Schaden der
Beschwerdeführerin ohne Verletzung von Bundesrecht verneinen durfte. Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist demnach abzuweisen und die Gerichtsgebühr der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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